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Informationen für Lebensmittel-
betriebe

Lebensmittel sollen von Konsumentin-
nen und Konsumenten beim Grossver-
teiler, im kleinen Laden mit Produkten 
aus dem Ausland, im Restaurant, im 
Schnellimbiss oder wo auch immer, 
sorglos gekauft bzw. konsumiert wer-
den können. Die Konsumentinnen und 
Konsumenten sollen vor gesundheits-
gefährdenden  Lebens mitteln und vor 
Täuschung im Zusammenhang mit Le-
bensmitteln geschützt werden. Über-
dies soll der hygienische Umgang mit 
Lebensmitteln sichergestellt werden. 

Der Bund erlässt dazu Vorschriften, wel-
che von den Lebensmittelbetrieben an-
zuwenden sind. Die Umsetzung dieser 
Grundsätze wird innerhalb der Schweiz 
durch die Lebensmittelkontrollorgane 
der Kantone stichprobenweise kontrol-
liert.

Um dies bestmöglich sicherzustellen, 
gibt es die Lebensmittelinspektorate. 
Mittels risikobasierter Stichproben-
kontrollen werden die rechtsunter-
stellten Betriebe inspiziert und Proben 
erhoben. Die Aufgaben sind vielfältig. 
Nebst der Überprüfung der hygien-
schen Verhältnisse werden Räume, Ein-
richtungen, Gebrauchsgegenstände, 
Herstellungsverfahren, Fahrzeuge, die 
betriebseigene Selbstkontrolle usw. 
kontrolliert.  

Das Interkantonale Labor ist für den 
Vollzug der Lebensmittelgesetzge-
bung in den Kantonen Appenzell Aus-
serrhoden, Appenzell Innerrhoden und 
Schaffhausen zuständig.
Daneben ist das Interkantonale Labor 
auch beratend tätig und vollzieht teil-
weise kantonale Rechtserlasse im le-
bensmittelrechtlichen Umfeld. 
Des Weiteren stellt das Interkantonale 
Labor den Betrieben zahlreiche Merk-
blätter und Interpretationshilfen im 
Bereich Hygiene, Selbstkontrolle, Kenn-
zeichnung und Bau zur Verfügung.

Rechte und Pflichten der Vollzugs-
organe

• Wer mit Lebensmitteln umgeht, hat 
seine Tätigkeit der zuständigen kan-
tonalen Vollzugsbehörde zu melden 
(s. Meldeformular).

• Zutrittsrecht in alle Lebensmittel-
betriebe während den üblichen 
Öffnungszeiten.

• Durchführung von risikobasierten 
Kontrollen und Probenahmen in 
rechtsunterstellten Lebensmittel-
betrieben.

• Verfügung von entsprechenden 
Massnahmen, wenn gegen gesetz-
liche Bestimmungen verstossen 
wurde.

• Die Kontrollbehörden müssen ent-
sprechend ihrer Tätigkeit ausgebil-
det sein und sich jederzeit auswei-
sen können.

Rechte und Pflichten der rechtun-
terstellten Betriebe

• Erhalt eines schriftlichen Inspek-
tionsberichtes nach einer Inspektion 
oder eines Laborberichtes nach 
einer Probenerhebung.

• Unterstützung der Kontrollorgane 
während Inspektionen und Proben-
erhebungen.

• Betriebe, welche mit Lebensmitteln 
umgehen, müssen dafür sorgen, 
dass die Waren den gesetzlichen 
Anforderungen entsprechen. Die 
Herstellung hat anhand der „guten 
Herstellungspraxis“ zu erfolgen.

• Pflicht zur Selbstkontrolle

Das Interkantonale Labor ist für den Vollzug der Lebensmittelgesetzgebung in den Kantonen Appenzell Aus-
serrhoden, Appenzell Innerrhoden und Schaffhausen zuständig.
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